
   

 

  

 

 

RICHTLINIEN 
für die Verleihung des Tiroler Schneekristall an  

Tiroler Olympiasieger und Weltmeister 

 

 

Fachgruppe der Seilbahnen 

Wirtschaftskammer Tirol 

Wilhelm-Greil-Straße 7 | 6020 Innsbruck 

T 05 9090 5-1258 | F 05 9090 5-1259 

E verkehr@wktirol.at 

W http://wko.at/tirol/seilbahn 

1. Der Tiroler Schneekristall wird nur an Tiroler Medaillengewinner bei Olympischen Spielen und- 

und FIS-Weltmeisterschaften (Erwachsene) im alpinen Skilauf und in Snowboard-Bewerben 

verliehen. 

 

2. Die Voraussetzungen für die Verleihung sind: 

 Mitgliedschaft beim Tiroler Skiverband und Nominierung durch den Tiroler Skiverband oder 

den Tiroler Behinderten-Verband und 

 Erreichen der Gold-, Silber- oder Bronzemedaille bei olympischen Spielen oder FIS-

Weltmeisterschaften der Erwachsenen in alpinen oder Snowboard-Bewerben 

 

3. Die Zuerkennung des Tiroler Schneekristalls bedarf eines Beschlusses durch den Ausschuss der 

Fachgruppe der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Tirol. 

 

4. Die Verleihung erfolgt in Form der feierlichen Übergabe eines eigenen Ausweises der 

Fachgruppe der Seilbahnen. 

 

5. Der Tiroler Schneekristall-Ausweis lautet auf den Namen des Preisträgers bzw. der 

Preisträgerin und ist mit einem Lichtbild versehen. Er ist nicht übertragbar. 

 

6. Der Ausweis wird auf Lebenszeit verliehen und berechtigt ausschließlich nur die im Ausweis 

genannte Person zur ganzjährigen1) Freifahrt auf den Anlagen der Tiroler Seilbahn- und 

Liftunternehmen.  

 

7. Benötigt ein Tiroler Medaillengewinner (nominiert vom Tiroler Behindertensportverband) zur 

Ausübung seines Sportes eine Begleitperson (z.B. auf Grund einer Sehbehinderung), ist auch 

diese zur Freifahrt berechtigt2). Der Name der Begleitperson wird auf der Liste der Ausweis-

Inhaber vermerkt.  

 

8. Die Benützung des Ausweises für gewerbliche Tätigkeiten des Inhabers ist nicht gestattet3).  

 

9. Bei Missbrauch wird der Ausweis eingezogen. 

 

10. In besonders gelagerten Fällen kann der Ausschuss der Fachgruppe der Seilbahnen über die 

Verleihung an eine andere Persönlichkeit mit außerordentlichen Verdiensten für den Tiroler 

Skisport bzw. für das Tiroler Seilbahnwesen entscheiden. 

 

11. Die Fachgruppe der Seilbahnen empfiehlt allen Tiroler Seilbahn- und Liftunternehmen die 

Anerkennung des Tiroler Schneekristall-Ausweises. Sie wird allen Unternehmen die jeweils 

aktuelle Liste der Ausweis-Inhaber rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

 
Fassung Dezember 2019 
1) Beschlossen in der Ausschuss-Sitzung der Fachgruppe der Seilbahnen am 24.10.2017 
2) Beschlossen in der Ausschuss- Sitzung der Fachgruppe der Seilbahnen am 02.12.2019 
3) Beschlossen in der Ausschuss- Sitzung der Fachgruppe der Seilbahnen am 02.12.2019 


